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OLG Zweibrücken ,  10.5.2011 -  3 W 47/11 

BGB §§ 899a, 705 

Nachträgliche Eintragung der Gesellschafter einer Namens-GbR im Grundbuch 

1. Die Gesellschafter einer Namens-GbR können im Wege der Richtigstellung nachträglich im 
Grundbuch eingetragen werden; nach Eintragung der Gesellschafter findet § 899a BGB 
Anwendung.  

2. Einzutragen sind die Gesellschafter, die sich aus der bei den Grundakten befindlichen 
notariellen Erwerbsurkunde ergeben, in welcher die Gesellschaft „ad hoc“ gegründet wurde. 

3. Es reicht aus, dass keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine zwischenzeitliche Änderung 
des Gesellschafterbestands bestehen. 

 

 














